
Stempel Beschäftigungsstelle 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

Vor der/dem Unterzeichner/in erschien heute zum Zwecke der Verpflichtung nach § 6 des Sächsischen 

Datenschutzgesetzes vom 25.August 2003 / rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Juli 2011 

Die/Der Erschienene, deren/dessen Aufgabengebiet sie/ihn mit personenbezogenen Daten regelmäßig in 

Verbindung bringt, wurde auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 6 

Sächsisches Datenschutzgesetz verpflichtet. 

Sie/Er wurde darauf hingewiesen, dass sie/er - auch nach Beendigung der Tätigkeit personenbezogene 

Daten nur im Rahmen der Befugnisse aufgrund des Sächsischen Datenschutzgesetzes und der für die 

Tätigkeit einschlägigen Spezialgesetze verarbeiten oder sonst verwenden darf. Darüber hinaus hat sie/er 

die sonstigen bei der Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu befolgen. Dazu 

zählen auch arbeitsplatzspezifische Regelungen (zum Beispiel der Inhalt der Dateienverzeichnisse mit 

Errichtungsanordnungen, Zuständigkeitsregelungen, Einzelanweisungen von Vorgesetzten, Anweisungen 

von Auftrag gebenden Stellen). 

Sie/Er wurde weiter darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach §§ 38 und 39 

Sächsisches Datenschutzgesetz und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften mit Geldbußen bis 25.000 

EUR oder mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden können; eine disziplinarische Verfolgung wird 

dadurch nicht ausgeschlossen. Eine Verletzung des Datengeheimnisses wird in den meisten Fällen auch 

eine Verletzung der Amtsverschwiegenheit bzw. einen Verstoß gegen die arbeitsvertragliche 

Schweigepflicht darstellen. Zugleich kann in ihr eine Verletzung spezieller Geheimhaltungspflichten 

(Arztgeheimnis, Sozialgeheimnis, Steuergeheimnis) liegen. 

Für die Arbeit mit Kindern und die Arbeit in Schulen bedeutet dies im Speziellen: 

- Foto- und Filmaufnahmen der Kinder dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die

Erziehungsberechtigten angefertigt werden.

- Foto- und Filmaufnahmen dürfen nur im genehmigten Rahmen (z.B. nur für die Klasse oder nur für die

Arbeit im betreffenden Seminar) gezeigt werden.

- Daten wie bspw. Namen der Lehrkraft, der Schulleitung oder der Kinder sind zu anonymisieren. Dies

gilt auch für Schulnamen in wissenschaftlichen Arbeiten, wenn keine gesonderte Genehmigung

vorliegt.

- Es dürfen keine Informationen über schulische Praktika veröffentlicht werden (das gilt auch für

Internetplattformen oder Internetforen).

- Filmaufnahmen in der Schule bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Regionalstelle der

Sächsischen Bildungsagentur (SBA).

Sie/Er erklärt, nunmehr hinreichend über die Pflicht nach § 6 Sächsisches Datenschutzgesetz und die Folgen 

ihrer Verletzung unterrichtet zu sein. 

Sie/Er bestätigt den Empfang einer Abschrift dieses Protokolls. 

 Ort und Datum Unterschrift der/des Verpflichteten 

Dresden, 22.02.2022

Becky Marie Besser
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Anlage : Auszug aus dem SächsDSG und Auszug aus dem StGB 
siehe insbesondere §§ 38 und 39 SächsDSG sowie §§202,202a,202b,202c, 203 StGB 

 

Auszug aus dem Sächsischen Datenschutzgesetz 

vom 25. August 2003, rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Juli 2011 
 

§ 6 

Datengeheimnis 

 

(1) Den für eine öffentliche Stelle tätigen Personen ist es untersagt, personenbezogene Da- 
ten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Be- 
endigung der Tätigkeit fort. 

 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über 
ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vor- 
schriften über den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung schriftlich zu ver- 
pflichten. 

 
 
 

§ 38 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1.   unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkun- 

dig sind, 
a) verarbeitet, 
b) zum Abruf bereithält oder 
c) für sich oder einen anderen abruft oder auf andere Weise verschafft, 

2. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die durch dieses Gesetz geschützt 
werden und nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht, 

3.    nach einer Verpflichtung gemäß § 6 Abs. 2 das Datengeheimnis gemäß § 6 Abs. 1 Satz 
1 oder 2 verletzt, wenn die Verletzung nicht mit Strafe bedroht ist, 

3a.  entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, 

4. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 3 den Datenschutzbeauftragten einer öffentlichen Stelle we- 
gen der Erfüllung seiner Aufgaben benachteiligt, 

5. als  Datenschutzbeauftragter  einer  öffentlichen  Stelle  seine  Verschwiegenheitspflicht 
nach § 11 Abs. 5 Satz 1 verletzt, wenn die Verletzung nicht mit Strafe bedroht ist, 

6. personenbezogene Daten ohne die nach § 14 Abs. 3 Satz 3 oder nach § 16 Abs. 4 Satz 3 
erforderliche Einwilligung oder entgegen § 36 Abs. 3 für einen anderen Zweck verarbei- 
tet, 

7.   eine Auskunft nach § 18 Abs. 1 unrichtig oder unvollständig erteilt, 
8.  entgegen § 24 Abs. 1 Satz 3 einen anderen benachteiligt oder maßregelt, weil er von 

seinem Recht auf Anrufung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten Gebrauch ge- 
macht hat, 

8a.  entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt, 
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8b. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Einsicht in Unterlagen und Akten oder Zutritt zu den 

Diensträumen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gewährt, 
9. bei der Datenverarbeitung im Auftrag als Auftragnehmer gegen eine Weisung des Auf- 

traggebers gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 und 5 verstößt, 
10. entgegen § 16 Abs. 5 eine vollziehbare Auflage oder eine Vereinbarung nicht, nicht 

rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt oder 
11. entgegen § 36 Abs. 2 die dort bezeichneten Merkmale nicht getrennt speichert. 

 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25 000 EUR geahndet werden. 
 
 
 

§ 39 

Straftaten 

 

Wer eine der in § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der 
Absicht begeht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar. 

 
 
 
 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 
 
 
 

§ 202 

Verletzung des Briefgeheimnisses 

 

(1) Wer unbefugt 
1. einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu 

seiner Kenntnis bestimmt sind, öffnet oder 
2. sich vom Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter An- 

wendung technischer Mittel Kenntnis verschafft, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
§ 206 mit Strafe bedroht ist. 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu sei- 
ner Kenntnis bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme be- 
sonders gesichert ist, Kenntnis verschafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat. 

 

(3) Einem Schriftstück im Sinne der Absätze 1 und 2 steht eine Abbildung gleich. 
 
 
 

§ 202a 

Ausspähen von Daten 

 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und 
die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zu- 
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gangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst 
nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 

 
 
 

§ 202b 

Abfangen von Daten 

 

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für 
ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus 
der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

 
 
 

§ 202c 

Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 

 

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er 
1.   Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) 

ermöglichen, oder 
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich 

oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst 
zugänglich macht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
 
 

§ 203 

Verletzung von Privatgeheimnissen 

 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für 
1.  die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 

Ausbildung erfordert, 

2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfah- 
ren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten 

3.  
oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirt- 
schaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 
4.  Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 

öffentlichen Rechts anerkannt ist. 
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4a. 
Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

5.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
 

6.  
Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversiche- 
rung oder einer privatärztlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persön- 
lichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
offenbart, das ihm als 

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Un- 

4. 
tersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied 
des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Ra- 
tes, 

 

5. 
öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Ob- 
liegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durch- 
6. führung  wissenschaftlicher  Forschungsvorhaben  auf  Grund  eines  Gesetzes  förmlich 

verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 
1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, 
die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 
untersagt. 

 

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz 
unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den 
Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder 
sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauf- 
tragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 

 

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechts- 
anwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig täti- 
gen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig 
sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wah- 
rung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstor- 
benen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 
dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
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(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu berei- 
chern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe. 




